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Titel: Erwerb land- und forstwirtschaftlicher Flächen in Deutschland 

 

1. Existieren in Deutschland Beschränkungen bezüglich des Erwerbs landwirtschaftlicher 
Flächen durch natürliche oder juristische Personen, insbesondere im Hinblick auf die 
Größe der Fläche? 

Der Erwerb und die Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken (sowie 
für Moor- und Ödland, das in landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Kultur gebracht 
werden kann,) richten sich nach dem Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-
struktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (GrdstVG). Eine gesetz-
lich festgelegte Maximalgröße beziehungsweise eine Grenze für die Maximalgröße in Bezug 
auf den Erwerb land- bzw. forstwirtschaftlicher Flächen sieht das GrdstVG nicht vor. 
Gleichwohl bestehen jedoch insoweit Regelungen, wie etwa §§ 8 und 9 GrdstVG, die die 
Veräußerung land- bzw. forstwirtschaftlicher Flächen regelmäßig einer gemeindlichen Ge-
nehmigungspflicht unterstellen, um so einer Zersplitterung land- bzw. forstwirtschaftlicher 
Flächen insgesamt vorzubeugen. 

2. Welche Gesetze und Vorschriften regeln solche Beschränkungen? 

§ 2 GrdstVG regelt die Genehmigungspflicht der rechtsgeschäftlichen Veräußerung von 
land- bzw. forstwirtschaftlichen Grundstücken. Nach §§ 2 Abs. 1 S. 1, 3 Abs. 1 GrdstVG be-
darf die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines land- bzw. forstwirtschaftlichen Grund-
stücks und der schuldrechtliche Vertrag grundsätzlich der Genehmigung durch die hierfür 
zuständige Landesbehörde. Die Länder können jedoch Ausnahmen von der Genehmigungs-
pflicht für Grundstücke bis zu einer bestimmten Größe vorsehen (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 GrdstVG). 

In § 4 GrdstVG sind zudem weitere Ausnahmen von der Genehmigungspflicht, die geneh-
migungsfreien Geschäfte, definiert. Hierzu zählen u.a. rechtsgeschäftliche Veräußerungen 
des Bundes oder der Länder oder Fälle, in denen das Grundstück innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes liegt. 

§ 8 GrdstVG benennt die Fallgruppen bei denen eine Pflicht zur Genehmigungserteilung 
besteht. Die Genehmigung ist u.a. zu erteilen, wenn  
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„[…] 

2. ein landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Betrieb geschlossen veräußert 
oder im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen wird oder an einem 
Grundstück ein Nießbrauch bestellt wird und der Erwerber oder Nießbraucher entwe-
der der Ehegatte des Eigentümers oder mit dem Eigentümer in gerader Linie oder bis 
zum dritten Grad in der Seitenlinie verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwä-
gert ist; 

3. ein gemischter Betrieb insgesamt veräußert wird und die land- oder forstwirtschaft-
liche Fläche nicht die Grundlage für eine selbständige Existenz bietet; 

4. die Veräußerung einer Grenzverbesserung dient; […].“ 

In § 9 GrdstVG ist die Versagung oder Beschränkung der Genehmigung geregelt. Nach 
§ 9 Abs. 1 GrdstVG darf eine Veräußerungsgenehmigung demnach etwa dann versagt oder 
durch Auflagen (§ 10) oder Bedingungen (§ 11) eingeschränkt werden, wenn Tatsachen vor-
liegen, aus denen sich ergibt, dass 

„1. die Veräußerung eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet oder 

2. durch die Veräußerung das Grundstück oder eine Mehrheit von Grundstücken, die 
räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängen und dem Veräußerer gehören, unwirt-
schaftlich verkleinert oder aufgeteilt würde oder 

3. der Gegenwert in einem groben Mißverhältnis zum Wert des Grundstücks steht.“ 

In Bezug auf die Nr. 1 liegt eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens nach der Le-
galdefinition des § 9 Abs. 2 GrdstVG in der Regel dann vor, „wenn die Veräußerung Maß-
nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur widerspricht“. Entscheidend sind hierbei die 
jeweiligen Voraussetzungen und insbesondere die landwirtschaftlichen Gegebenheiten im 
Einzelfall. Diese können in den einzelnen Bundesländern abhängig von den örtlichen Gege-
benheiten und agrarpolitischen Zwecken wiederum unterschiedlich gewichtet werden (vgl. 
dazu Netz). In der Praxis greift dieser Versagungsgrund vor allem dann, wenn an einen 
Nichtlandwirt veräußert werden soll, obwohl ein Landwirt die Fläche zur Aufstockung sei-
nes Betriebes dringend benötigt und er erwerbswillig und erwerbsfähig ist (vgl. Booth). 

Hinsichtlich Nr. 2 liegt eine unwirtschaftliche Verkleinerung oder Aufteilung in der Regel 
bei landwirtschaftlichen Grundstücken unter einem Hektar (§ 9 Abs. 3 Nr. 2) und forstwirt-
schaftlichen Grundstücken unter dreieinhalb Hektar (§ 9 Abs. 3 Nr. 3) vor oder wenn ein 
selbstständiger landwirtschaftlicher Betrieb dadurch seine Lebensfähigkeit verlieren würde 
(§ 9 Abs. 3 Nr. 1). 

Ein grobes Missverhältnis im Sinne der Nr. 3 wird von der Rechtsprechung jedenfalls dann 
angenommen, wenn der vereinbarte Preis den landwirtschaftlichen Verkehrswert des 
Grundstücks um mehr als 50 % übersteigt (vgl. BGH, Az.: BLw 14/00). Dieser letzte Versa-
gungsgrund gilt gemäß § 9 Abs. 4 GrdstVG jedoch nicht, wenn das Grundstück für andere 
als land- oder forstwirtschaftliche Zwecke veräußert wird. 
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Die Genehmigung soll trotz des Vorliegens einer der drei Versagungsgründe jedoch gemäß 
§ 9 Abs. 7 GrdstVG auch dann nicht versagt werden, wenn dies für den Veräußerer eine un-
zumutbare Härte darstellen würde. Eine solche Härte ist nach der Rechtsprechung nur in 
absoluten Ausnahmefällen anzunehmen und ist insbesondere bei einem Erwerb durch ei-
nen Nichtlandwirt derart eng auszulegen, dass wirtschaftliche Nachteile nicht ausreichen, 
sondern außergewöhnliche Umstände vorliegen müssen, aus denen sich ergibt, dass bei 
Versagung der Genehmigung die Existenz des Veräußerers ernsthaft gefährdet wäre (vgl. 
OLG Frankfurt a.M., Az.: 20 WLw 7/13). 

§ 10 GrdstVG regelt die Genehmigung unter Auflagen und benennt die Arten von Aufla-
gen, welche dem Erwerber gegenüber gemacht werden können. So kann dem Erwerber u.a. 
die Auflage gemacht werden,  

„1. das erworbene Grundstück an einen Landwirt zu verpachten; 

2. das erworbene Grundstück ganz oder zum Teil zu angemessenen Bedingungen ent-
weder an einen Landwirt oder an ein von der Siedlungsbehörde zu bezeichnendes 
Siedlungsunternehmen zu veräußern; 

3 an anderer Stelle binnen einer bestimmten, angemessenen Frist Land abzugeben, 
jedoch nicht mehr, als der Größe oder dem Wert des erworbenen Grundstücks ent-
spricht. 

4. zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung einen Bewirtschaf-
tungsvertrag mit einem forstlichen Sachverständigen oder einer Forstbehörde abzu-
schließen oder nach einem genehmigten Wirtschaftsplan zu wirtschaften.“ 

Wurde die Genehmigung unter Auflagen erteilt, so sieht § 10 Abs. 2 GrdstVG für die hier-
durch betroffene Vertragspartei, ein Rücktrittsrecht vom Vertrag bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung vor. 

In § 11 GrdstVG ist die Genehmigung unter Bedingungen geregelt. Die Genehmigung kann 
nach Abs. 1 unter der Bedingung erteilt werden, dass binnen einer bestimmten Frist 

„1. die Vertragsparteien einzelne Vertragsbestimmungen, denen Bedenken aus einem 
der in § 9 aufgeführten Tatbestände entgegenstehen, in bestimmter Weise ändern, 

2. der Erwerber das landwirtschaftliche Grundstück auf eine bestimmte Zeit an einen 
Landwirt verpachtet, 

3. der Erwerber an anderer Stelle Land abgibt, jedoch nicht mehr, als der Größe oder 
dem Wert des zu erwerbenden Grundstücks entspricht.“ 

3. Wie werden diese Beschränkungen kontrolliert? 

Nach § 3 Abs. 1 GrdstVG entscheidet über den Antrag auf Genehmigung die nach dem Lan-
desrecht zuständige Behörde (Genehmigungsbehörde), soweit nicht das Gericht zu ent-
scheiden hat. So nehmen beispielsweise in Brandenburg die Landkreise und kreisfreien 
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Städte die Aufgaben der Genehmigungsbehörde nach dem GrdstVG als Pflichtaufgabe zur 
Erfüllung nach Weisung wahr (§ 1 Abs. 1 GrstLPZV). 

§ 18 GrdstVG legt die örtliche Zuständigkeit fest. Nach Abs. 1 S. 1 ist die Genehmigungsbe-
hörde örtlich zuständig, in deren Bezirk die Hofstelle des Betriebes liegt, zu dem das 
Grundstück gehört. Ist keine Hofstelle vorhanden, so ist nach Abs. 1 S. 2 die Genehmi-
gungsbehörde zuständig, in deren Bezirk die Grundstücke ganz oder zum größten Teil lie-
gen. 

 

Quellen: 

- GrdstVG: Grundstückverkehrsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
7810-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 108 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) geändert worden ist, abrufbar unter: GrdstVG - Gesetz 
über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe (gesetze-im-internet.de). 

- Netz, in: Praxiskommentar zum Grundstücksverkehrsgesetz, 8. Auflage 2018, Rn. 2022ff. 
m.w.N. 

- Booth, in: Dombert/Witt, Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, 2. Auflage 2016, § 8 
Grundstücksrecht, Rn. 222f. 

- BGH, Beschluss vom 27. April 2001, Az.: BLw 14/00, NJW-RR 2001, 1021, 1022. 
- OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 17. März 2014, Az.: 20 WLw 7/13, MittBayNot 2014, 562, 

563. 
- GrstLPZV: Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Grundstückverkehrsge-

setz und dem Landpachtverkehrsgesetz, vom 10. August 1994, § 1 Abs. 1, abrufbar unter: Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Grundstückverkehrsgesetz und dem 
Landpachtverkehrsgesetz (GrstLPZV) (brandenburg.de). 

 

* * * 

https://www.gesetze-im-internet.de/grdstvg/BJNR010910961.html
https://www.gesetze-im-internet.de/grdstvg/BJNR010910961.html
https://www.gesetze-im-internet.de/grdstvg/BJNR010910961.html
https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212106
https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212106
https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-212106
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